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Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches (BauGB) für das Gebiet Tempelhof  

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ortsteil Tempelhof
Vom 27. März 2018

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit Verkündung dieser Verordnung gegen-
über dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin schriftlich 
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Ver-
letzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß 
§ 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. März 2018

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika  S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Jörn  O l t m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
blauen Linie eingegrenzte Gebiet. Die Innenkante dieser Linie bildet 
die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderung dient sowie, wenn die Ände-
rung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen und 
anlagetechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung dient.

§ 3  
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebietes „Tempelhof“ gemäß § 1 dieser Verordnung ohne 
die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung 
rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden.

Anlage: Karte mit Geltungsbereich
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Verordnung 
über die Veränderungssperre 4-68/30 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf,  

Ortsteil Wilmersdorf
Vom 27. März 2018

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634 ) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Fünften Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Cicerostraße 55A im Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf, Ortsteil Wilmersdorf, für das die Bezirksverordneten-
versammlung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Veränderungs-
sperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Stadtentwicklungs-
amt, Fachbereich Bauaufsicht und Fachbereich Stadtplanung, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs) 

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. März 2018 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister

S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat
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Berichtigung
der Verordnung über die Veränderungssperre 10-81b G/30 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,  

Ortsteil Marzahn, vom 1. März 2018

Die Verordnung über die Veränderungssperre 10-81b G/30 im Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn, vom 1. März 2018 
(GVBl. S. 182) wird wie folgt berichtigt: 

Die Zitierung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs lau-
tet richtig: 

„zuletzt geändert durch Artikel 1 des Fünften Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 6. De-
zember 2017 (GVBl. S. 664)“. 

Berlin, den 22. März 2018 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar  P o h l e
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung  

Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen
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